
 
 

Covid-19-Hygienekonzept Kinderchor 
 

Allgemein:  
  

 Bei Erkältungssymptomen darf ein Kind nicht an der Chorprobe teilnehmen.  
 

 Generell sind die AHA+L-Regeln zu befolgen: Abstand halten, Hygiene beachten, bei Unterschreiten 
des Mindestabstands Maske tragen, regelmäßiges Lüften.  

 Im Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel zur Verfügung, im Sanitärbereich Flüssigseife und 
Einmalhandtücher. 

 Alle Kinder sollten sich regelmäßig und mit Seife die Hände waschen. 
 

 Huste- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge! Beim Husten oder Niesen 
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten und möglichst wegdrehen. 
 

 Für Kinder wie Erwachsene gilt in Innenräumen grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer FFP2-
Maske. Gleiches gilt für den Aufenthalt im Freien, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht 
eingehalten werden kann. Kinder unter 6 Jahren sind von dieser Pflicht ausgenommen. 

 
Testpflicht:  
 

 An den Chorproben dürfen nur Kinder teilnehmen, die negativ auf Covid-19 getestet sind. Für 
Kinder, die in der Schule getestet werden, besteht keine zusätzliche Testpflicht. Der 
Schüler:innenausweis oder BVG-Ausweis dient als Nachweis. 
 

 Hat ein Kind nicht an der letzten regulären Selbsttestung in der Schule teilgenommen, muss es zur 
Probe einen tagesaktuellen negativen Schnelltest einer offiziellen Teststelle vorlegen. 
 

 Der Nachweis über vollständigen Impfschutz oder eine überstandene Covid-19-Erkrankung 
entbinden nicht von der Testpflicht. 

 
 Die Chorleiterin ist dreifach geimpft (Booster-Impfung) und testet sich tagesaktuell vor jeder 

Chorprobe. 
 
Ankommen und Abholen: 
 

 Die Kinder werden frühestens 10 Minuten vor Kursbeginn gebracht und verlassen die 
Räumlichkeiten spätestens 5 Minuten nach Kursende. 

 
 Eingang: Die Kinder werden durch den Haupteingang gebracht. Ob die Probe im Neu- oder Altbau 

stattfindet, zeigt ein Aufsteller am Gartentor. 
 
 Ausgang: Nach der Probe werden die Kinder über die Terrasse abgeholt. Das verhindert Gedränge 

und die Begegnung der einzelnen Gruppen und Eltern in den Räumen. 
 

Im Proberaum / regelmäßiges Lüften: 
 

 Es dürfen sich maximal 9 Personen zeitgleich im Proberaum aufhalten, d.h. die Chorleiterin und 8 
Kinder pro Gruppe. 



 
 Während der Chorprobe muss keine Maske getragen werden. 
 Auf dem Weg zum Proberaum, dem Weg zur Toilette und zum Ausgang muss eine Maske getragen 

werden. Während der Chorprobe darf die Maske abgelegt werden.  
 

 Jedes Kind sollte eine eigene Trinkflasche mitbringen. 
 

 Situationen mit Körperkontakt werden möglichst vermieden. 
 

 Materialien, Requisiten oder Musikinstrumenten sollen möglichst nur von jeweils einem Kind 
benutzt werden. Nach Benutzung werden sie desinfiziert. 
 

 Der Proberaum wird regelmäßig für 15 Minuten zwischen den Gruppen sowie alle 15 Minuten 
während jeder Probe für mindestens 5 Minuten durch vollständig geöffnete Fenster und Türen 
quergelüftet. 
 

 Sofern es das Wetter erlaubt, finden die Proben zumindest teilweise in unserem Garten statt. 
 

Meldepflichten: 
 

 Wir bitten um Mitteilung, sollte Ihr Kind innerhalb von drei Tagen nach der Chorprobe positiv auf 
Covid-19 getestet werden. 
 

 Werden wir über einen solchen Fall informiert, leiten wir diese Information umgehend an die Eltern 
weiter. 
 

 Es besteht keine Pflicht zur Kontaktnachverfolgung. 
 

 
Kontakt: 
Tina Bienert, Chorleiterin 
kinderchor@kreuzberger-kinderstiftung.de 
 
 
 
 


